
Interessante wirtschaftliche und arbeitsrechtliche Themen 
 
 
• GmbH-Recht wurde modernisiert 
 
Mit dem Gesetz zur Modernisierung des GmbH-
Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen 
(MoMiG) soll das GmbH-Gesetz (GmbHG) grund-
legend modernisiert und zugleich dereguliert wer-
den. Ein Kernanliegen der Reform ist die Erleichte-
rung und Beschleunigung von Unternehmensgrün-
dungen. Hier wird häufig ein Wettbewerbsnachteil 
der GmbH gegenüber ausländischen Rechtsformen 
wie der englischen Limited gesehen. In vielen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union werden gerin-
gere Anforderungen an die Gründungsformalien und 
die Aufbringung des Mindeststammkapitals gestellt. 
Nachfolgend sollen die wichtigsten Punkte des Ge-
setzes aufgezeigt werden:  
 
Erleichterung der Kapitalaufbringung und Über-
tragung von Geschäftsanteilen 
 
• Das Mindeststammkapital der GmbH wird nicht 

herabgesetzt und bleibt bei 25.000 Euro. Um den 
Bedürfnissen von Existenzgründern, die am An-
fang nur sehr wenig Stammkapital haben und be-
nötigen (z. B. im Dienstleistungsbereich) zu ent-
sprechen, bringt das Gesetz eine Einstiegsvarian-
te der GmbH, die haftungsbeschränkte Unter-
nehmergesellschaft (sog. Mini-GmbH). Diese 
GmbH darf ihre Gewinne aber nicht voll aus-
schütten, sondern muss jährlich 25 % des Jahres-
überschusses in eine Rücklage einstellen, bis das 
volle Haftungskapital der GmbH erreicht ist. Da-
nach kann die sogenannte „Mini-GmbH“ in eine 
normale GmbH umgewandelt werden. In ihrer 
Bezeichnung muss die Mini-GmbH den Zusatz 
„Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ 
oder „UG (haftungsbeschränkt)“ führen. 

 
• Jeder Geschäftsanteil muss nur noch auf einen 

Betrag von mindestens einem Euro lauten. Vor-
handene Geschäftsanteile können künftig leichter 
gestückelt, aufgeteilt, zusammengelegt und ein-
zeln oder zu mehreren an einen Dritten übertra-
gen werden.  

 
• Rechtsunsicherheiten im Bereich der Kapitalauf-

bringung werden dadurch beseitigt, dass das 
Rechtsinstitut der „verdeckten Sacheinlage“ im 
Gesetz klar geregelt wird. Das Gesetz sieht vor, 
dass der Wert der geleisteten Sache auf die Bar-
einlageverpflichtung des Gesellschafters ange-
rechnet wird. Die Anrechnung erfolgt erst nach 
Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregis-
ter. Weiß der Geschäftsführer von der geplanten 
verdeckten Sacheinlage, liegt also eine vorsätzli-
che verdeckte Sacheinlage vor, darf er in der 

Handelsregisteranmeldung nicht versichern, die 
Bareinlage sei erfüllt. 

 
Einführung von Musterprotokollen 
 
• Für wenig komplizierte Standardgründungen (u. 

a. Bargründung, höchstens drei Gesellschafter) 
werden zwei beurkundungspflichtige Musterpro-
tokolle als Anlage zum GmbHG zur Verfügung 
gestellt. Diese Musterprotokolle fassen drei Do-
kumente zusammen (Gesellschaftsvertrag, Ge-
schäftsführerbestellung und Gesellschafterliste) 
und müssen notariell beurkundet werden. Es ist 
trotz der Vereinfachung sicherlich empfehlens-
wert sich für die Gründung rechtlichen Rat ein-
zuholen. 

 
Beschleunigung der Registereintragung 
 
Das MoMiG verkürzt die Eintragungszeiten beim 
Handelsregister: 
 
• Bei Gesellschaften, deren Unternehmensgegens-

tand genehmigungspflichtig ist, wird das Eintra-
gungsverfahren vollständig von der verwaltungs-
rechtlichen Genehmigung abgekoppelt. Das be-
trifft zum Beispiel Handwerks- und Restau-
rantbetriebe oder Bauträger, die eine gewerbe-
rechtliche Erlaubnis brauchen.  

 
• Zukünftig müssen GmbHs wie auch Einzelkauf-

leute und Personenhandelsgesellschaften keine 
Genehmigungsurkunden mehr beim Registerge-
richt einreichen. 

 
• Bei der Gründung von Ein-Personen-GmbHs 

wird künftig auf die Stellung besonderer Sicher-
heitsleistungen verzichtet. 

 
• Das Gericht kann bei der Gründungsprüfung nur 

dann die Vorlage von Einzahlungsbelegen oder 
sonstigen Nachweisen verlangen, wenn es erheb-
liche Zweifel hat, ob das Kapital ordnungsgemäß 
aufgebracht wurde. Bei Sacheinlagen wird die 
Werthaltigkeitskontrolle durch das Registerge-
richt auf die Frage beschränkt, ob eine „nicht 
unwesentliche“ Überbewertung vorliegt. Nur bei 
entsprechenden Hinweisen kann damit künftig im 
Rahmen der Gründungsprüfung eine externe Be-
gutachtung veranlasst werden. 

 
Verlegung des Verwaltungssitzes ins Ausland 
 
• Das neue Gesetz ermöglicht den deutschen Ge-

sellschaften einen Verwaltungssitz zu wählen, der 
nicht notwendig mit dem Satzungssitz überein-
stimmt. Dieser Verwaltungssitz kann auch im 



Ausland liegen. Das kann z. B. eine attraktive 
Möglichkeit für deutsche Konzerne sein, ihre 
Auslandstöchter in der Rechtsform der vertrauten 
GmbH zu führen. 

 
Mehr Transparenz bei Gesellschaftsanteilen 
 
• Künftig gilt nur derjenige als Gesellschafter, der 

in die Gesellschafterliste eingetragen ist. So kön-
nen Geschäftspartner der GmbH lückenlos und 
einfach nachvollziehen, wer hinter der Gesell-
schaft steht. Veräußerer und Erwerber von Ge-
sellschaftsanteilen erhalten den Anreiz, die Ge-
sellschafterliste aktuell zu halten. 

 
Gutgläubiger Erwerb von Gesellschaftsanteilen 
 
• Die Gesellschafterliste dient künftig auch als An-

knüpfungspunkt für einen gutgläubigen Erwerb 
von Geschäftsanteilen. Wer einen Anteil erwirbt, 
kann darauf vertrauen, dass die in der Gesell-
schafterliste verzeichnete Person auch wirklich 
Gesellschafter ist. 

 
Deregulierung des Eigenkapitalersatzrechts 
 
• Beim Eigenkapitalersatzrecht geht es um die Fra-

ge, ob Kredite, die Gesellschafter ihrer GmbH 
geben, als Darlehen oder als Eigenkapital behan-
delt werden. Das Eigenkapital steht in der Insol-
venz hinter allen anderen Gläubigern zurück. Ei-
ne Unterscheidung zwischen „kapitalersetzen-
den“ und „normalen“ Gesellschafterdarlehen 
wird es nicht mehr geben. 

 Das MoMiG setzt den Kurs fort, die Fortführung 
und Sanierung von Unternehmen im Insolvenz-
fall zu erleichtern. Hat ein Gesellschafter der 
GmbH Vermögenswerte zur Nutzung überlas-
sen, kann er künftig seinen Aussonderungsan-
spruch während der Dauer des Insolvenzverfah-
rens, höchstens aber für eine Zeit von einem Jahr 
ab dessen Eröffnung, nicht geltend machen. 
Dem Gesellschafter wird dafür ein finanzieller 
Ausgleich zugebilligt. Diese Regelung beseitigt 
die Gefahr, dass dem Unternehmen mit der Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens Gegenstände 
nicht mehr zur Verfügung stehen, die für eine 
Fortführung des Betriebes notwendig sind. Be-
stehen Sanierungschancen, wird es dem Insol-
venzverwalter regelmäßig innerhalb der Jahres-
frist möglich sein, eine Vereinbarung zu errei-
chen, die die Fortsetzung des verschuldeten Un-
ternehmens ermöglicht. 

 
Bekämpfung von Missbräuchen 
 
Die aus der Praxis übermittelten Missbrauchsfälle im 
Zusammenhang mit der Rechtsform der GmbH wer-
den durch verschiedene Maßnahmen bekämpft: 
 

• Die Rechtsverfolgung gegenüber Gesellschaften 
wird beschleunigt. Zukünftig muss in das Han-
delsregister eine inländische Geschäftsanschrift 
eingetragen werden. Dies gilt auch für Aktienge-
sellschaften, Einzelkaufleute, Personenhandels-
gesellschaften sowie Zweigniederlassungen (auch 
von Auslandsgesellschaften). Die Gesellschafter 
werden im Falle der Führungslosigkeit der Ge-
sellschaft verpflichtet, bei Zahlungsunfähigkeit 
und Überschuldung einen Insolvenzantrag zu 
stellen. Hat die Gesellschaft keinen Geschäfts-
führer mehr, muss jeder Gesellschafter an deren 
Stelle Insolvenzantrag stellen, es sei denn, er hat 
vom Insolvenzgrund oder von der Führungslo-
sigkeit keine Kenntnis. 

 
• Geschäftsführer, die Beihilfe zur Ausplünderung 

der Gesellschaft durch die Gesellschafter leisten 
und dadurch die Zahlungsunfähigkeit der Gesell-
schaft herbeiführen, sollen stärker in die Pflicht 
genommen werden. Dazu wird das sog. Zah-
lungsverbot im GmbHG geringfügig erweitert. 

 
• Die bisherigen Ausschlussgründe für Geschäfts-

führer werden um Verurteilungen wegen Insol-
venz- 
verschleppung, falscher Angaben und unrichtiger 
Darstellung sowie Verurteilungen aufgrund all-
gemeiner Straftatbestände mit Unternehmensbe-
zug erweitert. Zum Geschäftsführer kann also 
nicht mehr bestellt werden, wer gegen zentrale 
Bestimmungen des Wirtschaftsstrafrechts versto-
ßen hat. Das gilt auch bei Verurteilungen wegen 
vergleichbarer Straftaten im Ausland. Außerdem 
haften künftig Gesellschafter, die vorsätzlich o-
der grob fahrlässig einer Person, die nicht Ge-
schäftsführer sein kann, die Führung der Ge-
schäfte überlassen, der Gesellschaft für Schäden, 
die diese Person der Gesellschaft zufügen. 

 
Das Gesetz tritt zum 1. des folgenden Monats nach 
Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 
Voraussichtlich zum 1.11.2008. 
 
 
• Schutz der Handwerker durch das 

Forderungssicherungsgesetz 
 
Mit Hilfe des Forderungssicherungsgesetzes (FoSiG) 
sollen Handwerker schneller an ihr Geld kommen 
und Zahlungsausfälle verringert werden. Vorrangig 
sollten kleine und mittelständische Betriebe ge-
schützt werden, da diese oft durch die schlechte Zah-
lungsmoral in finanzielle Schwierigkeiten gerieten. 
Nachfolgend sollen die wichtigsten Neuregelungen 
des FoSiG aufgezeigt werden: 
 
• Schnellere Abschlagszahlungen: Abschlagszah-

lungen können schon gefordert werden, bevor 
das Werk vollständig errichtet ist, d. h. das Er-



fordernis einer „abgeschlossenen Leistung“ ent-
fällt. Künftig können Unternehmer bereits dann 
eine Abschlagszahlung verlangen, wenn der Be-
steller einen Wertzuwachs bekommen hat. We-
gen unwesentlicher Mängel kann die Abschlags-
zahlung nicht verweigert werden. 

• Ist der Besteller ein Verbraucher und hat der 
Vertrag die Errichtung oder den Umbau eines 
Hauses oder eines vergleichbaren Bauwerks zum 
Gegenstand, ist dem Besteller bei der ersten Ab-
schlagszahlung eine Sicherheit für die rechtzeiti-
ge Herstellung des Werkes ohne wesentliche 
Mängel in Höhe von 5 % des Vergütungsan-
spruchs zu leisten. Auf Verlangen des Unterneh-
mers ist die Sicherheitsleistung durch Einbehalt 
dergestalt zu erbringen, dass der Besteller die 
Abschlagszahlungen bis zu dem Gesamtbetrag 
der geschuldeten Sicherheit zurückbehält. 

 
• Forderungsanspruch von Subunternehmern: 

Die Forderung eines Subunternehmers wird spä-
testens dann fällig, wenn sein Auftraggeber (z. B. 
Bauträger)seine Vergütung oder Teile davon von 
dessen Auftraggeber (Bauherr) erhalten hat. Des 
Weiteren wird die Forderung auch dann fällig, 
wenn das Gesamtwerk durch den Bauherrn abge-
nommen wurde oder als abgenommen gilt. Das 
heißt, die Zahlung kann nicht mehr dadurch ver-
zögert werden, dass der direkte Auftraggeber 
(Generalunternehmer, Bauträger) das Werk des 
Subunternehmers noch nicht gesondert abge-
nommen hat.  

 
• Einbehalt wegen Nachbesserungskosten: Die 

Höhe des sog. „Druckzuschlags“, also des Be-
trags, den der Auftraggeber über die Nachbesse-
rungskosten hinaus einbehalten darf, um den Un-
ternehmer zur Mängelbeseitigung zu veranlassen, 
wird gesenkt. Angemessen ist hier in der Regel 
das Doppelte (bisher das Dreifache) der für die 
Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten. 

 
• Bauhandwerkersicherung/Sicherheitsleistung 

einklagbar: Dem Bauhandwerker wurde ein ech-
ter, einklagbarer Anspruch auf eine Sicherheits-
leistung für seine Werklohnforderung einge-
räumt. Damit wird dem Interesse der Bauhand-
werker, die regelmäßig vorleistungspflichtig sind, 
nach einer Sicherheit angemessen Rechnung ge-
tragen. Diese Sicherheitsleistung ist mit 10 % des 
zu sichernden Vergütungsanspruchs anzusetzen. 
Außerdem kann der Bauhandwerker, falls es we-
gen der Sicherheitsleistung zum Streit und zur 
Vertragsauflösung kommt, seinen Vergütungsan-
spruch behalten. Verbraucher bleiben von der 
Pflicht zur Sicherheitsleistung befreit. 

 
Ob die oftmals schlechte Zahlungsmoral mit diesen 
Maßnahmen erfolgreich bekämpft werden kann, 

bleibt abzuwarten. Das Gesetz tritt zum 1.1.2009 in 
Kraft. 
 
 
• Neuer Basistarif in der privaten  

Krankenversicherung 
 
Durch die Gesundheitsreform wird ab 1.1.2009 der 
neue Basistarif in der privaten Krankenversicherung 
(PKV) eingeführt. Private Krankenversicherer sind 
dann gesetzlich verpflichtet, den neuen Basistarif an-
zubieten.  
Versicherte, die ab dem 1.1.2009 eine private Kran-
kenversicherung abschließen, erhalten dabei ein un-
eingeschränktes Wechselrecht in den Basistarif eines 
beliebigen privaten Versicherungsunternehmens. 
Wer bereits privat krankenversichert ist, kann vom 
1.1.2009 bis zum 30.6.2009 in den Basistarif einer 
Versicherung seiner Wahl wechseln. Wer 55 Jahre 
alt ist oder älter oder eine Rente beziehungsweise ei-
ne Beamtenpension bezieht, kann jederzeit in den 
Basistarif seines Versicherungsunternehmens wech-
seln.  
Für die bereits privat versicherten Kunden regelt die 
sogenannte „Kalkulationsverordnung“, wie hoch die 
Alterungsrückstellungen sind, die er beim Wechsel 
zu einem anderen Tarif oder einem anderen Anbieter 
mitnehmen kann. Die Kalkulationsverordnung wird 
folgende Eckpunkte enthalten: 
 
• Nach einem Wechsel in den Basistarif eines Un-

ternehmens beträgt die Mindestverweildauer 18 
Monate. 

 
• Nach Ablauf der Mindestverweildauer besteht 

nicht nur die Möglichkeit in einen Volltarif des 
Krankenversicherungsunternehmens zu wechseln, 
sondern auch in den Basistarif eines anderen Un-
ternehmens. Weitere Wechselmöglichkeiten un-
ter Mitnahme der Alterungsrückstellungen sind 
dann jedoch ausgeschlossen. 

 
Der von der PKV anzubietende Basistarif muss in 
seinem Leistungsumfang mit dem Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ver-
gleichbar sein. Es dürfen keine Zuschläge wegen ei-
nes erhöhten gesundheitlichen Risikos erhoben wer-
den. Die Beiträge sind auf den jeweiligen GKV-
Höchstbeitrag (derzeit rund 500 Euro) begrenzt.  
 
 
• Geltungsbereich des Kündigungsschutz-

gesetzes in Kleinbetrieben 
 
Ordentliche Kündigungen in Kleinbetrieben bedür-
fen keiner sozialen Rechtfertigung. Kleinbetriebe 
sind u. a. solche, die in der Regel zehn oder weniger 
Arbeitnehmer beschäftigen. Will ein Arbeitnehmer 
im Prozess geltend machen, dass eine ordentliche 
Kündigung sozial ungerechtfertigt und deshalb un-



wirksam ist, so muss er darlegen und beweisen, dass 
die erforderliche Beschäftigtenzahl (zzt. mehr als 
zehn Arbeitnehmer) erreicht ist.  
Der Arbeitnehmer genügt seiner Darlegungslast be-
reits dann, wenn er die ihm bekannten Anhaltspunkte 
dafür vorträgt, dass kein Kleinbetrieb vorliegt. Der 
Arbeitgeber muss sich daraufhin vollständig zur An-
zahl der Beschäftigten erklären. Bleibt auch nach 
Beweiserhebung unklar, ob die für den Kündigungs-
schutz erforderliche Beschäftigtenzahl erreicht ist, 
geht dieser Zweifel zulasten des Arbeitnehmers. 
 
 
• Reform der Pflegeversicherung  

zum 1.7.2008 
 
Der Bundesrat hat am 25.4.2008 dem Gesetz zur 
strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversiche-
rung zugestimmt. Nachfolgend soll auf die ab dem 
1.7.2008 in Kraft getretenen Änderungen eingegan-
gen werden: 
 
Beitragssatz: Der allgemeine Satz steigt auf 1,95 % 
(vorher: 1,7 %) bzw. für Kinderlose, die das 23. Le-
bensjahr bereits vollendet haben, auf 2,2 % (vorher: 
1,95 %). Arbeitgeber und Arbeitnehmer tragen diese 
Beiträge je zur Hälfte, nur der Beitragszuschlag für 
Kinderlose (0,25 %) ist vom Arbeitnehmer allein zu 
tragen. Im Bundesland Sachsen gilt – wie bisher – 
eine abweichende Regelung bei der Verteilung der 
Beitragslast zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern: Der Arbeitnehmer trägt 1,475 % (bzw. kinder-
lose Arbeitnehmer nach Vollendung des 23. Lebens-
jahres 1,725 %) und der Arbeitgeber 0,475 %. 
 
Verbesserungen bei den Leistungen: Mit der Pfle-
gereform werden die unterschiedlichen Leistungsbe-
träge zunächst in drei Schritten erhöht. Zukünftig 
wird ab dem Jahr 2014 alle drei Jahre regelmäßig ei-
ne Anpassung (Dynamisierung) der Leistungen 
durch die Bundesregierung geprüft. Einer der 
Schwerpunkte der Leistungserhöhungen liegt auf 
dem Bereich der ambulanten Leistungen. Wird die 
Pflege durch Pflegefachkräfte erbracht, besteht ein 
Anspruch auf häusliche Pflegehilfe.  
Mit der Reform sollen die Leistungen für Demenz-
kranke, psychisch Kranke und geistig behinderte 
Menschen verbessert werden. Sie erhalten künftig 
statt 460 bis zu 2.400 Euro jährlich, auch wenn sie 
körperlich noch fit sind. Erstmals sollen zudem die 
Pflegesätze schrittweise erhöht werden.  
Im ambulanten Bereich steigen demnach die Leis-
tungen in Pflegestufe eins bis zum Jahr 2012 schritt-

weise von monatlich 384 auf 450 Euro, in Pflegestu-
fe zwei von monatlich 921 auf 1.100 Euro und in der 
Pflegestufe drei von 1.432 auf 1.550 Euro. Bei den 
stationären Pflegesätzen soll die Stufe drei von 1.432 
auf 1.550 Euro und von 1.688 auf 1.918 Euro in 
Härtefällen angehoben werden.  
 
Einführung einer Pflegezeit für Beschäftigte: Ab 
1.7.2008 wird für Angehörige von Pflegebedürftigen 
ein Anspruch auf eine Pflegezeit eingeführt. Bei Be-
trieben mit mehr als 15 Beschäftigten kann sich ein 
Arbeitnehmer für die Dauer von bis zu 6 Monaten 
von der Arbeit freistellen lassen. In dieser Zeit be-
zieht er kein Gehalt.  
Die soziale Absicherung in der Rentenversicherung 
ist nach Maßgabe des geltenden Rechts gewährleis-
tet. Wo keine anderweitige Absicherung (insbeson-
dere Familienmitversicherung) besteht, gewährt die 
Pflegeversicherung einen Beitragszuschuss in Höhe 
des Mindestbeitrages zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung. In der Arbeitslosenversicherung gilt für die 
Pflegezeit eine vergleichbare Rechtslage wie bei der 
Inanspruchnahme von Elternzeit. Bei der Pflegezeit 
zahlt die Pflegeversicherung Beiträge zur Fortfüh-
rung der Versicherung.  
Tritt der Pflegefall unerwartet ein, wird den Beschäf-
tigten neben dem Anspruch auf Pflegezeit ein An-
spruch auf kurzzeitige Freistellung für bis zu 10 Ar-
beitstage eingeräumt.  
 
Pflegestützpunkte: Bei dem in der Koalition lange 
umstrittenen Punkt der Einführung von Pflegestütz-
punkten sieht der geänderte Gesetzentwurf nun vor, 
dass diese auf Initiative eines Landes eingerichtet 
werden können. In den Stützpunkten sollen Bürger 
Informationen über Pflegeleistungen, -einrichtungen 
usw. erhalten.  
 
Prüfung für Pflegeeinrichtungen: Die Qualitäts-
prüfung der Pflegeeinrichtungen wird verschärft. Der 
Medizinische Dienst der Krankenkassen wird dem-
zufolge bis Ende 2010 jede Einrichtung mindestens 
ein Mal und ab 2011 jährlich in der Regel unange-
meldet überprüfen. Stärker berücksichtigt werden 
sollen dabei der Pflegezustand und die Zufriedenheit 
der pflegebedürftigen Person. Zudem sollen die Er-
gebnisse veröffentlicht werden.  
An „gut sichtbarer Stelle, etwa im Eingangsbereich 
der Einrichtung“ sollen ferner eine Zusammenfas-
sung der aktuellen Prüfergebnisse sowie eine leicht 
verständliche Bewertung in Form einer Ampel oder 
mit Sternen erfolgen.  
 

 


